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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1959

Norm

StPO §73

StPO §281 Abs1 Z4 B

Rechtssatz

Wird ein im Sinne des § 73 StPO rechtzeitig eingebrachter Ablehnungsantrag des Angeklagten, statt vom zuständigen

Gericht behandelt zu werden, der Erledigung in der Hauptverhandlung durch das erkennende Gericht vorbehalten und

wird dieser Antrag in der Hauptverhandlung wiederholt, so liegt in der Ablehnung dieses Antrages eine Nichtigkeit im

Sinne der Z 4 des § 281 StPO.

Entscheidungstexte

9 Os 343/59
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